
Umgang mit Lieferengpässen in der Apotheke

GKV-Rezept: gemäß Rahmenvertrag abzugebendes Arzneimittel nicht lieferbar

Gibt es eine vorrätige/lieferbare aut-idem-konforme Alternative?

Gibt es gemäß § 423 SGB V (Verlängerung der  
Ausnahmeregeln der SARS-CoV-2-AMVersVO) eine  
Alternative?

 Alternativen: 
• Abweichende Packungsgröße  
• Abweichende Packungsanzahl  
• Teilmengenabgabe  
• Abweichende Wirkstärke  
• Aut-simile-Alternative nach Arztrücksprache, wenn  
   Aut-idem-Alternative weder vorrätig noch lieferbar

Gibt es aufgrund eines Lieferengpasses keine Abgabealternative,  
so bestehen weitere Möglichkeiten für die Apotheke:

→  Rezepturherstellung (prüfen, ob Rezept neu ausgestellt werden muss oder die GKV eine  
Rezepturherstellung auch nach Rücksprache mit dem Arzt erlaubt)

→  Abgabe eines Einzelimports (prüfen, ob GKV auf Einzelgenehmigung verzichtet)

→  Abgabe von „gestatteter Ware“ gemäß MedBVSV (z. B. importierte Ware mit fremd- 
sprachiger Packungsbedruckung, die vorübergehend mit eigener PZN in der ABDA- 
Datenbank aufgenommen wird) 

WICHTIG: ausreichende Dokumentation auf dem Rezept!

Weitere Informationen zu Lieferengpässen: Seiten des BfArM zu Lieferengpässen, Liefer- 
engpass-Datenbank BfArM, Maßnahmen des BfArM, aktuelle Verbandsmitteilungen
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Abgabe des Arzneimittels,  
Dokumentation der Abweichung von 

der Abgaberangfolge auf dem Rezept 
(Sonder-PZN + ggf. Begründung) 

Abgabe des Arzneimittels,  
Dokumentation auf dem Rezept  

(Sonder-PZN + ggf. Begründung) 
ja

nein

nein

nein

nein

nein

Fallen bei der Abgabe des FAM  
grundsätzlich Mehrkosten an?

ja

nein

Ist der Wirkstoff von der  
vorübergehenden Aussetzung 

der Festbeträge betroffen?

ja
Gab es ein Rabatt-AM,  
das nicht lieferbar war?

Gibt es eine Vereinbarung der vorliegenden Krankenkasse, 
die Mehrkosten aufgrund von Lieferengpässen generell  

oder bei bestimmten Wirkstoffen zu übernehmen?

Abrechnung der Mehrkosten zulasten des Versicherten  
(Quittung mitgeben zur Einreichung bei der GKV [gemäß 
Rundschreiben des Bundesamts für Soziale Sicherung*])

Abgabe ohne  
Mehrkosten

Abrechnung der 
Mehrkosten zu- 
lasten der GKV  

gemäß § 11 Abs. 3 
Rahmenvertrag

ja

*Rundschreiben des Bundesamts für Soziale Sicherung, „Mehrkosten bei Abgabe eines Arzneimittels“; 19. Januar 2022, AZ: 211-5411.3-1982/2020


